
Bekanntmachung des Landschaftsverbandes Rheinland 

Satzung 
zur Änderung der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über die 

Entschädigung der Mitglieder der Landschaftsversammlung und der 
sachkundigen Bürgerinnen und Bürger in den Ausschüssen 

(Entschädigungssatzung) 

vom 23. Juni 2020 

Auf Grund der §§ 6, 7 Absatz 1 Buchstabe d und des § 16 der Landschaftsverbandsordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom  
14. Juli 1994 (GV. NRW. S.657), von denen § 6 zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 965), § 7 zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom  
18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019, S. 23) und § 16 zuletzt durch Artikel 13 
des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) zuletzt geändert worden ist, hat der 
Landschaftsausschuss am 23. Juni 2020 auf Grundlage des § 11 Absatz 5 LVerbO folgende 
Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland 
beschlossen: 

Artikel 1 
Die Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über die Entschädigung der Mitglieder 
der Landschaftsversammlung und der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger in den 
Ausschüssen (Entschädigungssatzung) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
21. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1200) wird wie folgt geändert: 
§ 2 wird wie folgt gefasst: 

§ 2  
Sitzungsgeld 

(1) Die Mitglieder der Landschaftsversammlung erhalten für die Teilnahme an den 
Sitzungen der Landschaftsversammlung, ihrer Ausschüsse, Unterausschüsse, 
Kommissionen und Beiräte eine Aufwandsentschädigung ausschließlich als Sitzungsgeld 
nach Maßgabe der jeweils geltenden Fassung der Verordnung über die Entschädigung der 
Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung – 
EntschVO). Dasselbe gilt für die Teilnahme an maximal 100 Sitzungen pro Kalenderjahr 
der Fraktionen und Gruppen, ihrer Vorstände und Arbeitskreise.  
(2) Die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen 
der Fachausschüsse, Unterausschüsse, Kommissionen und Beiräte sowie für die Teilnahme 
an maximal 100 Sitzungen pro Kalenderjahr der Fraktionen und Gruppen, ihrer Vorstände 
und Arbeitskreise ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung. 
(3) Wenn und solange nach § 11 Infektionsschutz- und Befugnisgesetz (IfSBG-NRW) eine 
epidemische Lage von landesweiter Tragweite festgestellt ist, können Sitzungen der 
Landschaftsversammlung, ihrer Ausschüsse, Unterausschüsse, Kommissionen und Beiräte 
als Hybridsitzungen durchgeführt werden. 
(4) Sitzungen der Fraktionen und Gruppen, ihrer Vorstände und Arbeitskreise können auch 
als Telefon-, Video-, Online- oder Hybridsitzungen durchgeführt werden. 
(5) Das nach der Entschädigungsverordnung ausgewiesene Sitzungsgeld gilt für die 
Teilnahme an einer Sitzung. Wird eine Sitzungsdauer von insgesamt 6 Stunden über-
schritten, so wird ein weiteres Sitzungsgeld gewährt. Bei mehreren Sitzungen an einem 
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Tag dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder gewährt werden. Die Teilnahme an einer 
Sitzung wird mittels einer Teilnahmeliste nachgewiesen bzw. bestätigt. Die Teilnahme als 
Zuhörende*r begründet keinen Anspruch auf Zahlung von Sitzungsgeld. Spontane 
Kontakte zwischen einzelnen Personen per Telefon- oder Videoanruf stellen keine Sitzung 
dar, so dass hierfür kein Sitzungsgeld gewährt wird. Für die Wahrnehmung von 
Mitgliedschaftsrechten gemäß § 8 Absatz 1 können zusätzlich bis zu zwei weitere 
Sitzungsgelder pro Tag gezahlt werden.  

Artikel 2 
Die Satzung tritt mit Wirkung zum 14. April 2020 in Kraft. 

Köln, den 23. Juni 2020 

Vorsitzende der 
Landschaftsversammlung 

Rheinland 

H e n k - H o l l s t e i n  
 

Direktorin des  
Landschaftsverbandes Rheinland 

als Schriftführerin der Landschaftsversammlung 

L u b e k  
 

Die vorstehende Satzung wird gemäß § 6 Absatz 2 der Landschaftsverbandsordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S.657), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S. 218b), bekannt gemacht. 
Nach § 6 Absatz 3 Landschaftsverbandsordnung kann die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

- die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
- die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland hat den Beschluss der 

Landschaftsversammlung vorher beanstandet oder 
- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Landschaftsverband 

Rheinland vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

Köln, den 23. Juni 2020 

Die Direktorin 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

L u b e k  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=11037&val=11037&seite=218&sg=0&menu=1

	Satzung zur Änderung der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über die Entschädigung der Mitglieder der Landschaftsversammlung und der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger in den Ausschüssen (Entschädigungssatzung) 
	Artikel 1 
	Artikel 2 


